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Anhörung zur Teilrevision der Verordnung über das Bundesinventar der Landschaften und Natur-

denkmäler von nationaler Bedeutung (VBLN) 

Stellungnahme 

 

 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Die Regionalkonferenz Oberland-Ost wurde Ihrerseits nicht explizit zur Anhörung eingeladen. Wir sind 
aber im Rahmen der internen Anhörung durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons 
Bern aufgefordert worden, unsere Meinung zur VBLN-Anhörung einzubringen, was wir gerne gemacht 
haben. 

Da sich zwischenzeitlich noch weitere Erkenntnisse ergeben haben und wir als Region mit mehreren 
BLN-Objekten stark betroffen sind, erlauben wir uns, Ihnen auch direkt eine Stellungnahme zukommen 
zu lassen. Wir bitten Sie, diese im Rahmen der Anhörung zum Entwurf über die VBLN und die BLN-
Objekte ebenfalls zu berücksichtigen. 

Wir erlauben uns vorab die Vorbemerkung, dass wir vom Top-Down-Prozess des BAFU enttäuscht sind. 
Die langjährigen Vorarbeiten zur Revision des VBLN hätten unserer Meinung nach unbedingt für eine 
partizipative Mitarbeit durch die betroffenen Kantone, Regionen und Gemeinden genutzt werden müssen. 
So vermissen wir einen frühzeitigeren Einbezug um die Objektperimeter und die Objektbeschreibungen 
gemeinsam zu überarbeiten. 

In der Region Oberland-Ost befinden sich insgesamt sieben BLN-Objekte, welche eine bedeutende Flä-
che einnehmen und somit für die Regionalentwicklung von grosser Wichtigkeit sind. Für die Region Ober-
land-Ost stellen diese Objekte einerseits ein wichtiges (kultur-) landschaftliches Potenzial dar, welches 
eine wesentliche Basis für unsere Tourismusangebote bildet. Andererseits sind diese BLN-Objekte aber 
oftmals auch Hindernisse bei anderen regional bedeutenden Entwicklungsvorhaben wie beispielsweise 
Versorgung (Energie, Abbau-/Deponiewesen) oder Tourismus. Die aktuelle Revision hätte vermehrt auf 
diesbezügliche regionale Entwicklungsabsichten eingehen müssen. Dies wäre bei einem frühzeitigen 
Einbezug der betroffenen Akteure durchaus möglich gewesen und hätte wesentlich zum gegenseitigen 
Verständnis und zur Akzeptanz beigetragen. 

Wir haben unsere Bemerkungen zu den sehr umfangreichen Dokumentationen und zum äusserst kom-
plexen Thema soweit überhaupt möglich in den von Ihnen zur Verfügung gestellten Raster eingetragen 
(s. Beilagen). 
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Des weiteren verweisen wir auf die umfassende Stellungnahme der Schweizerischen Arbeitsgemein-
schaft für die Berggebiete (SAB, 26.03.2014), welche sich ausführlich mit dieser Thematik auseinander-
setzt. 

Wir würden es sehr begrüssen, aus oben dargelegten Gründen die Teilrevision VBLN vorerst zu-
rückzustellen und die partizipative Auseinandersetzung und Diskussion zu den einzelnen Objek-
ten und Perimetern in den betroffenen Kantonen, Regionen und Gemeinden zu starten. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und sehen den weiteren Schritten der Teil-
revision VBLN mit Interesse entgegen. 

Freundlich grüssen  

 
Peter Flück, Präsident 
Regionalkonferenz Oberland-Ost 

 
Stefan Schweizer, Geschäftsführer 
Regionalkonferenz Oberland−Ost 

 

Beilagen: - Anhörungsraster 
- 4 Kartenbeilagen 

Kopie an: 
(per E-Mail) 

- Amt für Gemeinden und Raumordnung, Daniel Wachter 
- Amt für Gemeinden und Raumordnung, Katharina Dobler, Kantonsplanung 
- Gemeinden Beatenberg, Brienz, Grindelwald, Guttannen, Habkern, Innertkirchen. Lauterbrunnen, 

Meiringen, Schattenhalb, Unterseen 
- Alfred Wittwer, KWO AG 

intern an: 
(per E-Mail) 

- Peter Flück, Regionspräsident 
- Peter Brawand, Präsident Kommission Landschaft 
- Daniel Bürki, Präsident Kommission ADT 
- Andreas Michel, Präsident Kommission Verkehr & Siedlung 
- Mathias Boss, Fachbereich Verkehr + Siedlung RKOO 
- Claudia Schatzmann, Fachbereich Landschaft RKOO 

 



 

 

 

 
 
 

Anhörung zum Entwurf der Verordnung über das Bundesinventar 
der Landschaften und Naturdenkmäler (VBLN).  

Audition sur le projet de révision de l’ordonnance concernant 
l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels 
(OIFP).  

Indagine conoscitiva relativa all’avamprogetto della revisione 
dell’ordinanza riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e 
monumenti naturali (OIFP).  

Amt / Office / Ufficio Regionalkonferenz Oberland-Ost 
Postfach 312 
3800 Interlaken 
 
Kontakt: Stefan Schweizer, Geschäftsführer 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme als Word-Dokument elektronisch an: bln@bafu.admin.ch. Sie erleichtern uns damit die Auswertung. 
Besten Dank im Voraus. 

 

Merci d’envoyer votre prise de position en format Word par courrier électronique à : bln@bafu.admin.ch. Ceci facilitera grandement le suivi. 
Nous vous remercions d’avance. 
 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri sotto forma di documento Word all'indirizzo di posta elettronica seguente: bln@bafu.admin.ch. Ci facili-
terete così l’analisi dei dati. Vi ringraziamo anticipatamente. 
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1. Allgemeine Bemerkungen zur Revision der VBLN / Remarques générales sur la révision de l’OIFP / Osservazioni 
generali sulla revisione dell’OIFP  

Wir erlauben uns die Vorbemerkung, dass wir vom Top-Down-Prozess des BAFU enttäuscht sind. Die langjährigen Vorarbeiten zur Revision des VBLN 
hätten unserer Meinung nach unbedingt für eine partizipative Mitarbeit durch die betroffenen Regionen und Gemeinden genutzt werden müssen. 

In der Region Oberland-Ost befinden sich sieben BLN-Objekte, welche eine bedeutende Fläche einnehmen und somit für die Regionalentwicklung von 
grosser Wichtigkeit sind. Für die Region Oberland-Ost stellen diese Objekte einerseits ein wichtiges (kultur-) landschaftliches Potenzial dar, welches eine 
wesentliche Basis für unsere Tourismusangebote bildet. Andererseits sind diese BLN-Objekte aber oftmals auch Hindernisse bei anderen regional bedeu-
tenden Entwicklungsvorhaben wie beispielsweise Versorgung (Energie, Abbau-/Deponiewesen) oder Tourismus. Die aktuelle Revision hätte vermehrt auf 
diesbezügliche regionale Entwicklungsabsichten eingehen müssen. 

Des weiteren verweisen wir auf die umfassende Stellungnahme der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (26.03.2014, SAB), welche 
sich ausführlich mit dieser Thematik auseinandersetzt. 
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2. Bemerkungen zur VBLN / Remarques sur l’OIFP / Osservazioni sull’OIFP 
 

 

 

 
Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Der Schutz wertvoller Landschaften ist in der Region Oberland-Ost unbestritten. Bereits im Regionalen Richtplan von 1984 wurden diverse Landschafts-
schutz- und Landschaftsschongebiete zusätzlich zu den damals bekannten Inventargebieten ausgeschieden. Über 70% unserer Region sind als sogenannte 
'Vorrangflächen Natur und Landschaft' ausgeschieden (Schutz- und Schongebiete von Bund, Kanton, Region, Gemeinden). 
Die Region Oberland-Ost ist zudem die einzige Region schweizweit, welche jährlich einen Kulturlandschaftspreis verleiht (www.kulturlandschaftspreis.ch).  

Der Grundsatz der VBLN-Revision wird begrüsst; die Präzisierung der Schutzziele erachten wir grundsätzlich als sinnvoll, erleichtern sie doch den künftigen 
Vollzug. Die inhaltliche Ausformulierung der Schutzziele berücksichtigt aber die aktuellen Situationen in einzelnen Objekten zu wenig; zudem wird unseres 
Erachtens nach auch der Dynamik der Natur- und Kulturlandschaften zu wenig Beachtung geschenkt. 
 
 
 

Artikel, Ziffer   
Article, chiffre  
Articolo, numero 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

Art. 5, Abs. 1 Die Objekte müssen innerhalb des Perimeters in ihrer na-
tur- und kulturlandschaftlichen Eigenart und mit ihren prä-
genden Elementen ungeschmälert erhalten bleiben. 

Präzisierung, dass sich der Schutz auf das Gebiet innerhalb 
des Perimeters bezieht. Gutachten der ENHK sind nur auf 
diesen Perimeter zu beschränken. 

Art. 5, Abs. 2, Bst. b Die natürliche Dynamik der Landschaft, namentlich der 
Gewässer, ist zuzulassen, soweit nicht schutzbedingte oder 
versorgungstechnische Interessen von übergeordneter 
Bedeutung im Vordergrund stehen. 

Namentlich im Berggebiet bestehen noch grosse gewässer-
dynamische Möglichkeiten. Hingegen sind gerade auch in 
Bergregionen die Naturgefahren aus Gewässern aber auch 
die Energieversorgung durch Wassernutzung von grosser 
Bedeutung. Dieser Aspekt muss in den Objekten genügend 
berücksichtigt werden können. 

Art. 5, Abs. 2, Bst. c Schützenswerte Lebensräume sind mit ihrer standortge-
mässen Artenvielfalt und mit wichtigen Funktionen, insbe-
sondere der Vernetzungsfunktion,  zu erhalten. 

Der hier genannte Biotop- und Artenschutz ist vom Land-
schaftsschutz zu unterscheiden. Er ist Gegenstand des 3. 
Abschnitts des NHG (“Schutz der einheimischen Tier- und 
Pflanzenwelt“), Art. 18 ff. NHG. Das Instrument des Bundes-
rat im Bereich Biotopschutz sind grundsätzlich die Inventare 

http://www.kulturlandschaftspreis.ch/


 
 

  

5/8 

 
 

Art. 5, Abs. 2, Bst. c ist zu löschen. von nationaler Bedeutung nach Art. 18a NHG. Nach Art. 18b 
NHG gilt, dass die Kantone für den Schutz und den Unterhalt 
der Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung sowie für 
den ökologischen Ausgleich sorgen. Es darf nicht sein, dass 
der Bund mit den BLN über Umwege neue Anforderungen im 
Biotop- und Artenschutz einführt! Dieses allgemeine Schutz-
ziel zum Biotop- und Artenschutz geht über den Auftrag des 
Gesetzgebers hinaus und ist deshalb zu streichen. 

Art. 5, Abs. 2, Bst. d Die Unberührtheit der Objekte und die Ruhe in den Objek-
ten sind ist zu erhalten, soweit sie eine spezifische Eigenart 
darstellt. 

Ruhe in Objekten ist sehr subjektiv und als Kriterium zu strei-
chen. 

Art. 5, Abs. 2, Bst. e Die Objekte sind mit ihren typischen Besiedlungs- sowie 
land- und waldwirtschaftlichen Nutzungsformen, aber auch 
Bauten und Anlagen der Versorgung, des Tourismus sowie 
der strukturbestimmenden Elementen zu erhalten; ihre Be-
wirtschaftung und landschaftliche Entwicklung sind nach 
Massgabe der objektspezifischen Schutzziele langfristig zu 
ermöglichen. 

Unsere Kulturlandschaften bestehen aus einem Zusammen-
spiel von ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen 
Einflüssen. Die Landschaft ist somit auch geprägt durch 
Handel, Verkehrswege, Versorgungsanlagen, Ressourcen-
nutzung und Tourismus. Diese unterliegen einem steten 
Wandel, der sich auch in der Landschaft niederschlägt. 

Art. 6, Abs.3 Schwerwiegende Beeinträchtigungen eines Objektes sind 
zulässig, wenn sie sich durch ein Interesse von nationaler 
Bedeutung rechtfertigen lassen, das gewichtiger ist als das 
Interesse am Schutz des Objektes. Bei der Beurteilung des 
Eingriffinteresses ist das Vorhaben als Ganzes massge-
bend. 

Insbesondere Anlagen der Versorgung wie beispielsweise 
Wasserkraftwerke stellen hydrologisch und energiewirtschaft-
lich Gesamtvorhaben dar, welche bei der Beurteilung von 
Eingriffen als gesamtes Werk zu betrachten sind. Eine Re-
duktion der Interessenabwägung auf einzelne punktuelle 
Auswirkungen in BLN-Gebieten wird einer Gesamtbeurtei-
lung nicht gerecht. 

Art. 13 Diese Verordnung tritt frühestens am 1.01.2017 in Kraft. Für die Diskussion der Perimeter und Schutzziele der BLN-
Objekte ist mit den betroffenen Regionen und Gemeinden 
genügend Zeit vorzusehen. 
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3. Bemerkungen zu den Beschreibungen der BLN-Objekte / Remarques sur les descriptions des objets IFP / Osserva-
zioni sulle descrizioni degli oggetti IFP 
 

 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Gemäss Begleitschreiben von Frau Bundesrätin Doris Leuthard zur Eröffnung der Anhörung vom 22. Januar 2014 sind "die Schutzziele wie das NHG wert- 
und nicht eingriffsorientiert formuliert". Dies kann einerseits zwar auch heute noch nicht absehbare künftige Nutzungen zulassen, sofern dabei die wertorien-
tierten Ziele berücksichtigt werden, andererseits lässt dies aber auch bei der Interpretation von Auswirkungen auf Schutzwerte einen (zu) grossen Spielraum 
offen. Zudem sind vereinzelt auch eingriffsorientierte Ziele enthalten (Bsp.: "3.8 Die standortgerechte landwirtschaftliche Nutzung der Terrassen über der 
Schlucht erhalten." BLN 1512 Aareschlucht). Nutzungsorientierte Ziele sollten deshalb bei bestehenden Nutzungen unbedingt in die Objektbeschreibungen 
aufgenommen werden (Bsp. Wasserkraftnutzung ist weiterhin zu ermöglichen). 

Gerade bei bestehenden Ressourcennutzungen in BLN-Gebieten wie beispielsweise Wasserkraft oder Hartsteinschotterabbau sollte diese Nutzung expli-
zit weiter ermöglicht werden, insbesondere wenn es sich dabei um Nutzungen von nationalem Interesse handelt, wie dies bei der Energienutzung und der 
Gewinnung von Hartsteinschotter für Bahn- und Nationalstrasseninfrastruktur der Fall ist. Gerade die Verhinderung von Erweiterungen von Hartsteinabbau-
perimetern in BLN-Gebieten führt zu der paradoxen Situation, dass der Druck auf die wenigen geeigneten Hartsteinabbaustandorte ausserhalb der BLN-
Perimeter, welche sich oftmals in ebenfalls attraktiven Landschaften und touristischen Erholungsgebieten befinden, enorm gross wird (Evaluation von Poten-
tialgebieten für Hartsteinbrüche ausserhalb der BLN-Gebiete; VSH, ARE, BAFU, KPK, swisstopo, SGTK, 2011). 

Wir vermissen, dass im Rahmen der Revision nicht eine breit abgestützte Perimeterbereinigung und eine objektspezifisch aktuellere Ausformulierung der 
Schutz- und Nutzungsmöglichkeiten erfolgt sind. Schliesslich stellte der bundesrätliche Auftrag gerade diese präzisierende Überarbeitung der Objektbe-
schreibungen und die Formulierung konkreter Schutzziele für die Inventarobjekte ins Zentrum. Zahlreiche bisherige BLN-Gebiete im Oberland-Ost wei-
sen bereits heute langjährige Nutzungen auf, welche mit den vorliegenden Objektbeschrieben nicht übereinstimmen. Hier ist unbedingt eine Be-
reinigung vorzunehmen, bevor die revidierte VBLN in Kraft gesetzt wird. 

In der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit der Anhörung kann leider keine abschliessende Aufzählung und Begründung abgegeben werden. 

 
BLN-Objektnummer und 
Name 
Numéro et nom de l‘objet 
IFP 
Numero e nome 
dell’oggetto IFP 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Allgemein Schutzziele, welche primär den Arten- und Biotopschutz 
betreffen, sind zu löschen. 

Siehe oben unter Begründung/Bemerkung zu Art. 5, Abs. 2, 
Bst. c. 

1505 Hohgant  Siehe unter Allgemein 
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1506 Chaltenbrunnenmoor - 
Wandelalp 

Überprüfung und Abstimmung des Perimeters mit anderen 
bestehenden Inventaren (Revision des Naturschutzgebietes 
“Chaltenbrunnen-Wandel”) 

Überschneidungen des Perimeters mit anderen Inventaren 
muss verhindert werden. 

1507 Berner Hochalpen Sicherstellung Perimeteranpassung im Bereich Handegg / 
Handeckfluh / Ärlen, Guttannen 
 Auszug 1507 Guttannen-Handegg KWO 

Bestehende Nutzungen. 
 

1507 Berner Hochalpen Perimeteranpassung im Bereich Gletschersand Grindelwald 
 Auszug 1507 Grindelwald-Gletschersand. 

Mögliches künftiges Abbaugebiet von Blocksteinen für Schu-
tzverbauungen im Grindelwaldtal. 
 

1507 Berner Hochalpen Seite 10 Kapitel 5, Schutzziele für Teilraum 1: 

Die standortgerechte alp- und landwirtschaftliche Nutzung 
mit ihren charakteristischen Strukturelementen wie Wiesen, 
Weiden, Hecken, Wohn- und Ausfütterungsgebäude sowie 
Alpweiden mit typischen Stafelgebäuden erhalten. 

Die Finanzierung des Unterhalts insbesondere von Wohn- 
und Ausfütterungsgebäuden auf den Alpen ist nicht geregelt. 
Ein Bewirtschaftungs- respektive Unterhaltszwang darf nicht 
über die VBLN eingeführt werden ohne entsprechende Re-
gelung der Finanzierung. Andernfalls ist Pt. 5.7 zu löschen. 

1507 Berner Hochalpen Ziff. 6.4 (Beschreibung Teilraum 2 Hochgebirgslandschaft) 

Ergänzung der Objektbeschreibung zum Jungfraujoch und 
zur Jungfraubahn. 

Ergänzung der Objektbeschreibung mit der touristischen 
Nutzung von Infrastrukturanlagen der Kraftwerke Oberhasli 
KWO AG im Grimselgebiet. 

Der Bau der Jungfraubahn von 1896 bis 1912 trug wesent-

lich zur touristischen Entwicklung des ganzen Gebietes bei. 

Im Jahr 1931 wurde auf dem Jungfraujoch auf 3454 Metern 

Höhe die für die naturwissenschaftliche Forschung bedeu-

tende Hochalpine Forschungsstation gebaut. (...) Die Ge-
schichte des Jungfraujochs endet aber bekanntlich nicht um 
1931 mit dem Bau der Forschungsstation! Im Gegenteil: Das 
Jungfraujoch wurde weiter ausgebaut (Sphinx-
Observatorium, Eispalast, Top of Europe Gebäude etc.) und 
gehört mittlerweile zu den bedeutendsten Reisezielen in der 
Schweiz. Über 700'000 Touristen fahren jährlich zum 
höchstgelegenen Bahnhof Europas. All dies wird im Objekt-
beschrieb mit keinem Wort erwähnt und muss unbedingt 
nachgeholt werden. Ebenfalls fehlt unter Ziff. 6.4 der Bau der 
Jungfraubahn als ingenieurtechnische Pionierleistung und 
Zeitzeuge des frühen Oberländer Tourismus. 
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1507 Berner Hochalpen Schutzziel 7.1 für Teilraum 2: 
Die Ursprünglichkeit, Ruhe und Unberührtheit der Hochge-
birgslandschaft erhalten. 

Die Hochgebirgslandschaft ist heute bereits nicht nur unbe-
rührt und ursprünglich. Erweiterungen bestehender Anlagen 
der Versorgung und des Tourismus sollen weiterhin möglich 
sein, insbesondere wenn es sich wie beispielsweise bei der 
Station Jungfraujoch um unterirdische Erweiterungen han-
delt. Auch bestehende Anlagen zur Nutzung der Wasserkraft 
sollen bei nationalem Bedarf erweitert werden können 
(Energiestrategie 2050). 
Schutzziel 7.1 ist neu zu formulieren unter Berücksichtigung 
der Erweiterung bestehender Anlagen . 

1507 Berner Hochalpen Schutzziel 7.9 für Teilraum 2: 
Den historisch bedeutenden Verkehrsweg über die Grimsel 
erhalten. 

Die historischen Verkehrswege sind durch das Inventar der 
historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) geschützt. Sie 
können zwar im Objektbeschrieb erwähnt werden. Die expli-
zite Auflistung der historischen Verkehrsweg unter den 
Schutzzielen des Objekts Nr. 1507 stellt aber eine Doppelre-
gelung dar und ist falsch. 

1508 Weissenau  Siehe unter Allgemein 

1509 Luegibodenblock  Siehe unter Allgemein 

1511 Giessbach Perimeteranpassung im Gebiet Ärggelen Axalp, Brienz. 
 Auszug 1511 Brienz-Ärggelen. 

Konflikt zu Erweiterung des Skigebiets Axalp; Regionales 
Tourismusentwicklungskonzept Oberland-Ost (RTEK 2014). 

1511 Giessbach Es ist festzustellen, dass die Wassernutzung im Teilgebiet 
"Botchen" der Giessbachschlucht das Schutzziel 3.2 respe-
ktiert. 

Die Wasserkraftnutzung kann landschaftsverträglich und 
unter Einhaltung der Bundesvorgaben bezüglich Restwas-
sermenge erfolgen. 

1512 Aareschlucht Sicherstellung der korrekten Perimeteranpassung 
 Planbeilage Objekt 5.03 regionaler ADT-Richtplan. 

Abbau- und Deponiestandort Lammi mit über 100-jähriger 
Nutzung soll nicht innerhalb des BLN-Perimeters liegen. 

1512 Aareschlucht Schutzziel 3.4 "Die natürliche Dynamik der Aare in der 
Schlucht erhalten." ist zu überprüfen. 

Der Abfluss der Aare unterhalb Innertkirchen ist bereits heu-
te geprägt durch die regulierende Wirkung aus der Wasser-
kraftnutzung. 

Ittigen, 23.01.2014 / Interlaken, 16.05.2014 
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Skigebietserweiterung 
Axalp gemäss 
Regionalem 
Tourismusentwicklungs-
konzept 2014

BLN 1511
Perimeteranpassung Brienz - Axalp - 
Ärggelen








